
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Nun liegt er also vor – der Bericht der Sachverständigenkommission zur Un-

tersuchung der Einrichtungen der Haasenburg GmbH. Auf insgesamt 124 Seiten
versucht er, die Frage zu beantworten, was in der Einrichtung mit fakultativ ge-
schlossenen Plätzen an drei Standorten im Spreewald tatsächlich geschah und
möglicherweise derzeit noch geschieht und welche Konsequenzen für die Zukunft
aus den Ergebnissen zu ziehen sind. Vorausgegangen waren massive Vorwürfe zu
dem fachlichen Konzept der Einrichtung und der Anwendung körperlicher Zwangs-
maßnahmen (sog. Antiaggressionsmaßnahmen wie Fixierung durch mehrere Be-
treuer auf dem Boden, bis vor kurzem auch auf Liegen mit Gurten).

Zu diesem Zweck hat die Kommission Dokumente ausgewertet, die Einrichtungen
besucht Telefonate und Gespräche mit ehemaligen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit beteiligten Personen und mit
Institutionen geführt sowie Mitglieder der Leitungsebene der Haasenburg gGmbH
angehört. Dabei stehen den überwiegend kritischen Aussagen und erschreckenden
Feststellungen zum Einsatz körperlicher Zwangsmaßnahmen auch positive Ein-
schätzungen gegenüber. Die Äußerungen untergebrachter junger Menschen fast
die Kommission wie folgt zusammen: „Was sich letztendlich abgespielt hat, ist
nicht wirklich erkennbar bzw. beweisbar (selbst die Staatsanwaltschaft tut sich bis
heute schwer). Es zeigt sich zwar auch, dass die Haasenburg gGmbH für einige
Jugendliche Orientierung und einen nachhaltigen Rahmen gibt und gegeben hat.
Deutlich mehr der Jugendlichen, die sich uns anvertrauten, erleb(t)en die Einrich-
tung aber als Schikane, als Zwangsanstalt, in der Jugendliche gebrochen wurden,
die sich fragen: Wieso wird (wurde) so mit mir umgegangen?“ (S 118 f.)

Die Jugendministerin des Landes Brandenburg hat bei der Präsentation des Unter-
suchungsberichtes erklärt, die Einrichtungen seien „nicht reformierbar“ und müss-
ten daher geschlossen werden.

Mit der Schließung der Haasenburg, in der „schwierige“ Kinder und Jugendliche aus
der gesamten Bundesrepublik untergebracht waren, ist das Problem aber nicht gelöst.

Die Vorgänge um die „Haasenburg“ werfen ein Licht auf ein strukturelles Problem,
dem sich das System Kinder- und Jugendhilfe schon immer ausgesetzt sieht, näm-
lich der Frage nach dem Umgang, der „Behandlung“ von Kindern und Jugend-
lichen in und mit hochkomplexen Schwierigkeiten. Zuletzt hatte sich neben dem
11. Kinder- und Jugendbericht die DJI- Studie „Effekte freiheitsentziehender Maß-
nahmen“ mit diesem Thema auseinandergesetzt und auf die bis heute kontrovers
und unehrlich geführte Diskussion hingewiesen. Anstatt fundamentalistisch ein Ver-
bot der geschlossenen Unterbringung zu fordern und damit in Kauf zu nehmen,
dass junge Menschen ihrer Selbst- oder Fremdgefährdung überlassen bleiben oder
in andere Systeme abgeschoben werden, sind Forschung und Praxis aufgefordert
sich stärker der Frage zuzuwenden, wie die Akzeptanz und Wirksamkeit stationärer
Hilfen zur Erziehung verbessert werden kann und der Praxis des Verlegens und Ab-
schiebens, an deren Ende die geschlossene Unterbringung als ultima ratio steht, ein
Ende gesetzt werden kann. Darüber hinaus sollte auch der Anwendungsbereich des
richterlichen Genehmigungsvorbehalts (§ 1631b BGB), der gegenwärtig nur im Hin-
blick auf die Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen, nicht aber für Fixierun-
gen und andere freiheitsentziehende Maßnahmen eröffnet ist (siehe dazu den Be-
schluss des BGH im Novemberheft der ZKJ), überprüft werden. Schließlich hat der
Untersuchungsbericht aber auch erhebliche Defizite in der Ausübung der Heimauf-
sicht, also der Anwendung der §§ 45 ff. SGB VIII offenbart. So sind derzeit drei
Mitarbeiter für rund 400 Einrichtungen in Brandenburg zuständig.

Also ein Thema, dem sich (auch) die neue Bundesregierung zuwenden sollte!

Ihr

Reinhard Wiesner
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